
Staa tsanwaltschaftsgese tz 685

E r s t e r  A b s c h n i t t  

Organisation und Struktur der Staatsanwaltschaft

§ 1
(1) Die Staatsanwaltschaft der Deutschen Demokra

tischen Republik ist ein von anderen Staatsorganen unab
hängiges Organ der Staatsgewalt. Sie untersteht dem Mini
sterrat.

(2) Es ist die besondere Aufgabe der Staatsanwaltschaft, 
die Aufsicht über die strikte Einhaltung der Gesetze und 
Verordnungen der Deutschen Demokratischen Republik zu 
führen, das Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren zu 
leiten, vor Gericht in Straf- und Zivilverfahren tätig zu 
sein und den Vollzug der Strafe zu überwachen.

§2
Die Staatsanwaltschaft wird von dem Generalstaatsan

walt der Deutschen Demokratischen Republik geleitet. Alle 
Staatsanwälte sind seinen Weisungen unterworfen. Er er
nennt und entläßt alle Staatsanwälte.

§3
Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen 

Republik wird gemäß den Bestimmungen der Verfassung 
von der Volkskammer auf die Dauer von fünf Jahren ge
wählt.

* §4
Staatsanwalt kann nur sein, wer nach seiner Persönlich

keit und Tätigkeit die Gewähr dafür bietet, daß er sein 
Amt gemäß den Grundsätzen der Verfassung ausübt. Der 
Staatsanwalt muß eine staatlich anerkannte juristische
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